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Kommentar:

Diese Zusammenarbeit ist nicht unproblematisch. Einerseits sollen Asylsuchende im 
BAMF-Interview alle Umstände ihrer Flucht wahrheitsgemäß schildern, andererseits 
müssen sie damit rechnen, dass ihre Aussagen von deutschen Geheimdiensten sofort 
abgegriffen werden. Niemand kann garantieren, dass es keinen Datenaustausch zwischen
deutschen und ausländischen Geheimdiensten gibt. Oder mit anderen Worten: Wer sich 
als türkischer Staatsbürger im Interview offen zu einer kurdischen Organisation bekennt, 
verbessert vielleicht seine Chancen auf politisches Asyl und muss gleichzeitig befürchten, 
dass seine Aussage bei einem türkischen Dienst landet und dort gegen Freund:innen und 
Bekannte verwendet werden. Verantwortungsvolle deutsche Flüchtlingshilfen orientieren 
auf Erfüllung der Passpflicht und Offenheit gegenüber dem BAMF. Dieser Orientierung 
leistet die Weitergabe von Aussagen gegenüber dem BAMF an Geheimdienste einen 
Bärendienst. Gerade politisch verfolgte Asylsuchende werden dadurch motiviert, ihre 
Fluchtgründe so zu formulieren, dass deutsche und ausländische Geheimdienste mitlesen 
können. Wir brauchen eine verlässliche Schranke zwischen der Klärung von Asylgründen 
einerseits und der Informationsbeschaffung durch Geheimdienste andererseits.
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